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Beschlussvorlage stadt Karlsruhe

Der Oberbirgermeister

Vorlage Nr.:  2020/1430
Verantwortlich: Dez. 6
Dienststelle: LA

Aufhebung des StraBennamens "Am Badenwerk" in der Oststadt

Beratungsfolge dieser Vorlage

Gremium Termin TOP o) né | Ergebnis
Bauausschuss 04.02.2021 5 X | vorberaten
Gemeinderat 23.02.2021 9 X

Beschlussantrag (Kurzfassung)

Der Gemeinderat nimmt von den nachfolgenden Erlduterungen Kenntnis und stimmt nach Vorberatung im
Bauausschuss der Aufhebung der Benennung der StraRe "Am Badenwerk" — siehe beiliegender
Planausschnitt — zu.

Finanzielle Gesamtkosten Einzahlungen | Ertrage Jahrliche laufende Belastung
Auswirkungen der MaRnahme (Zuschusse und (Folgekosten mit kalkulatorischen Kosten
Ahnliches) abzuglich Folgeertrage und Folgeeinsparungen)

Ja O Nein X

Haushaltsmittel sind dauerhaft im Budget vorhanden

Ja O

Nein [ Die Finanzierung wird auf Dauer wie folgt sichergestellt und ist in den
erganzenden Erlduterungen auszufiihren:
[0 Durch Wegfall bestehender Aufgaben (Aufgabenkritik)
[J Umschichtungen innerhalb des Dezernates

[J Der Gemeinderat beschlieBt die MaBnahme im gesamtstddtischen Interesse und
stimmt einer Ftatisieruneg in den Folegeiahren 7u.

CO;-Relevanz: Auswirkung auf den Klimaschutz Nein Ja O positiv. [ geringfigig O
Bei Ja: Begriindung | Optimierung (im Text ergdnzende Erlauterungen) negativ [ erheblich O
1Q-relevant Nein Ja O Korridorthema:

Anhorung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO) Nein Ja O durchgefihrt am

Abstimmung mit stadtischen Gesellschaften Nein Ja O abgestimmt mit




Erganzende Erlduterungen

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 29. September 2020 den Verkauf des stadtischen Grundstiicks mit
der Flurstiicksnummer 6422 (StraBe "Am Badenwerk") an die Facilma Grundbesitzmanagement und -
service GmbH & Co. Besitz KG beschlossen. Gleichzeitig wurde die Entwidmung der Verkehrsflache
mitbeschlossen. Das Flurstiick soll Teil des geplanten Campus der EnBW werden. Der Birgerverein der
Oststadt e.V. wurde Uber die Aufhebung des Namens informiert und erhob hiergegen keine Einwande.

Da die StraRe keine Anlieger mit zugehorigen Hausnummern hat, kann die Namensbezeichnung
aufgehoben werden.

Beschluss:
Antrag an den Gemeinderat
Der Gemeinderat nimmt von den nachfolgenden Erlauterungen Kenntnis und stimmt nach

Vorberatung im Bauausschuss der Aufhebung der Benennung der Strafle "Am Badenwerk" — siehe
beiliegender Planausschnitt — zu.



	erläuter

